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TOP 1 

öSOGRat 
26.03.2026 

Aufstellung Bebauungsplan "Grieshof";  
a) Prüfung und Auswertung der Stellungnahmen aus 

der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 
Abs. 1 BauGB) und der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange einschließlich der 
Nachbargemeinden (§ 4 Abs. 1, § 2 Abs. 2 BauGB)  

b) Beteiligung der Öffentlichkeit und Träger öffent-
licher Belange sowie Abstimmung mit den 
Nachbargemeinden (§ 2 Abs. 2, § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 
2 BauGB) 

 
 
Beschlussvorlage: (Nr. 26/Beu/0001) 
Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein vom 06.03.2026 
 
Beratungsdetails: 
Die Entwurfsplanerin führt durch die eingegangenen Stellungnahmen der frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit und beantwortet Fragen der Ratsmitglieder. 
Der Vorsitzende lässt zudem über die Rückmeldung Nr. 03 der Rhein-Main-
Rohrleitungstransportgesellschaft m. b. h sowie über die Rückmeldung Nr. 13 – LBM 
gesondert abstimmen. Beide Abstimmungen sind einstimmig im Sinne der Eingaben.  
 
Beschluss: 
a) Der Ortsgemeinderat Beulich würdigt die im Rahmen der Beteiligungs- bzw. 

Abstimmungsverfahren gemäß § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 BauGB (Bürger, 
Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden) eingegangenen Stellungnahmen 
wie in der Anlage im Einzelnen dokumentiert.  

 
b) Der Ortsgemeinderat beschließt, die weiteren Beteiligungsverfahren gemäß § 3 Abs. 2, 

§ 4 Abs. 2 und § 2 Abs.2 BauGB durchzuführen. Die Verwaltung wird beauftragt, die 
hierfür notwendigen Schritte in die Wege zu leiten.  

 
Abstimmungsergebnis: 
a) Die Beschlussfassung erfolgt einstimmig (6 Ja-Stimmen). 
b) Die Beschlussfassung erfolgt einstimmig (6 Ja-Stimmen). 
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- Behandlung der Anregungen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange  
gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB   
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Nr. 01 – Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf.  
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Nr. 02 – Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf.  
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Nr. 03 – Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m.b.H. 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 

 

 
Der Ortsgemeinderat Beulich nimmt die Anregung der Unteren Verkehrsbe-
hörde der Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft mbH zur Kenntnis.  
 
Die angegebene Trasse der Mineralöl-Produktfernleitung inkl. 10 m Schutz-
streifen und Leitungsrecht zugunsten der Rhein-Main-Rohrleitungstransport-
gesellschaft mbH wird in die Planurkunde übernommen. Die Legende wird 
entsprechend ergänzt, auch mit dem Hinweis, dass Bäume und tiefwur-
zelnde Pflanzungen unzulässig sind. 

 
Die Textlichen Festsetzungen werden wie folgt ergänzt: 

1.5 Führung von Versorgungsleitungen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 
Innerhalb des Geltungsbereichs befindet sich eine Mineralöl-Pro-
duktfernleitung der Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft 
mbH. 

 
1.6 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 
Für die in der Planurkunde gekennzeichnete Fläche ist im Grund-
buch ein Leitungsrecht als beschränkt persönliche Dienstbarkeit zu-
gunsten der Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft mbH ein-
getragen. Die Darstellung in der Planurkunde erfolgt als nachrichtli-
che Übernahme. 
 
Im Bereich des Leitungsrechts dürfen keine Gebäude errichtet, 
keine über für die landwirtschaftliche Nutzung erforderliche Boden-
bearbeitung hinausgehende Erdarbeiten durchgeführt, keine Bäume 
oder tiefwurzelnden Sträucher gepflanzt oder sonstige Einwirkun-
gen, die den Bestand oder der Betrieb der Anlage gefährden, vorge-
nommen werden. 
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Nr. 03 – Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m.b.H. 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 

 

 
Die Begründung wird wie folgt ergänzt: 
 

7.5 Überregionale Versorgungsleitungen  
Im Südwesten des Geltungsbereichs befindet sich eine Mineralöl-
Produktfernleitung der Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesell-
schaft mbH, die in einem 10 m breiten Schutzstreifen betrieben wird. 
Derzeit werden im Schutzstreifen Fernwirkkabel und Leitungszube-
hör sowie Lichtwellenleiterbündel betrieben.  
 
Für diesen Schutzstreifen ist im Grundbuch bereits ein Leitungsrecht 
als beschränkt persönliche Dienstbarkeit zugunsten der Rhein-Main-
Rohrleitungstransportgesellschaft mbH eingetragen. Die Lage ist in 
der Planurkunde nachrichtlich übernommen. 
 
Im Schutzstreifen dürfen keine Gebäude errichtet, keine über für die 
landwirtschaftliche Nutzung erforderliche Bodenbearbeitung hinaus-
gehende Erdarbeiten durchgeführt, keine Bäume oder tiefwurzeln-
den Sträucher gepflanzt oder sonstige Einwirkungen, die den Be-
stand oder der Betrieb der Anlage gefährden, vorgenommen wer-
den. 

 
 
 
Der Ortsgemeinderat Beulich beschließt die Änderung der Planunterlagen 
wie folgt: 

 
Einstimmig Ja Nein Enthaltungen     
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Nr. 03 – Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m.b.H. 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 
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Nr. 03 – Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m.b.H. 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 
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Nr. 03 – Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m.b.H. 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 
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Nr. 03 – Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m.b.H. 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 
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Nr. 03 – Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m.b.H. 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 
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Nr. 03 – Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m.b.H. 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Projekt-Nr.: 25267 
 
 
 

 

 

Bebauungsplan ‚Grieshof‘, Ortsgemeinde Beulich            Seite 12 von 36 
Behandlung der Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB 
 

Nr. 03 – Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m.b.H. 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 
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Nr. 03 – Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m.b.H. 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 
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Nr. 04 – Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf.  
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Nr. 05 – Generaldirektion Kulturelles Erbe – Direktion Landesdenkmalpflege 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 

 
 

 
Der Ortsgemeinderat Beulich nimmt die Anregungen der Generaldirektion 
Kulturelles Erbe Geschäftsstelle Praktische Denkmalpflege zur Kenntnis.  
 
Die textlichen Festsetzungen werden unter Hinweise wie folgt redaktionell er-
gänzt und geändert: 
 
  Archäologie 

Es besteht die Möglichkeit, dass bei den Erdarbeiten im Plangebiet 
archäologische Befunde und Funde (wie Erdverfärbungen, Knochen 
und Skeletteile, Gefäße oder Scherben, Münzen, Eisengegen-
stände, Kleindenkmäler und Grenzzeichen usw.) zutage treten.   
 
Diese Funde sind in situ zu belassen und der Direktion Landesar-
chäologie, Außenstelle Koblenz archäologische Fundstellen zu mel-
den, um diese zu erhalten beziehungsweise vor einer Zerstörung 
umfassend fachgerecht zu untersuchen. 
 
Es wird auf die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht (§ 16-
21 DSchG RLP) hingewiesen. Der Baubeginn ist mindestens 2 Wo-
chen vor Beginn der Erdbauarbeiten bei der Direktion Landesarchä-
ologie, Außenstelle Koblenz per E-Mail über landesarchaeologie-kob-
lenz@gdke.rlp.de oder telefonisch unter 0261-66753000 anzuzeigen. 
 
Ungenehmigte sowie unangemeldete Erd- und Bauarbeiten im Be-
reich von archäologischen Fundstellen sind nach § 33 Abs. 1 Nr. 13 
DSchG RLP ordnungswidrig und können mit einer Geldbuße von bis 
zu 125.000 € geahndet werden (§ 33, Abs. 2 DSchG RLP). 
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Nr. 06 – VG Hunsrück-Mittelrhein – FB 5 Verbandsgemeindewerke Hunsrück-Mittelrhein 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 

 
 

 
Der Ortsgemeinderat Beulich nimmt die Anregungen der Verbandsgemeinde-
werke Hunsrück-Mittelrhein zur Kenntnis.  
 
Die Begründung wird unter dem Punkt 7.3 Abwasser wie folgt redaktionell 
ergänzt und geändert: 
   

Die Ableitung des Abwassers erfolgt im Trennsystem. Das Plange-
biet ist an die Schmutzwasser-Druckleitung von Mermuth nach Beu-
lich angeschlossen. Anfallendes Niederschlagswasser wird auf dem 
Grundstück verwertet und versickert. 
  

 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf.  
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Nr. 07 – SGD Nord – Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 

 

Der Ortsgemeinderat Beulich nimmt die Bedenken der SGD Nord, Regional-
stelle Wasserwirtschaft zur Kenntnis.  
 
Zu Punkt 1 Oberflächenwasserbewirtschaftung: 
 
Durch Eingabe der Verbandsgemeindewerke Hunsrück-Mittelrhein ergaben 
sich neue Erkenntnisse zur Abwasserbeseitigung im Geltungsbereich. Daher 
wird die Begründung unter Punkt 7.3 Abwasser wie folgt redaktionell ergänzt 
und geändert: 
   

Die Ableitung des Abwassers erfolgt im Trennsystem. Das Plange-
biet ist an die Schmutzwasser-Druckleitung von Mermuth nach Beu-
lich angeschlossen. Anfallendes Niederschlagswasser wird auf dem 
Grundstück verwertet und versickert. 
  
 

Zu Punkt 2 Allgemeine Wasserwirtschaft:  
 
Die Gefährdung durch Starkregen ist bereits in der Begründung unter Punkt 
6. Starkregen und Überflutung thematisiert. Die beigefügten Karten des Lan-
desumweltamts Rheinland-Pfalz sind dort abgebildet und in Bezug zum 
Plangebiet ausgelegt.  
 
Um die Gefährdung im Bereich der Landesstraße aufzunehmen, wird die 
Begründung unter Punkt 6 durch den folgenden Absatz redaktionell ergänzt: 

…. 
Außerhalb des Geltungsbereichs entstehende Wassermengen im 
Bereich der Landesstraße L 206 erreichen Fließgeschwindigkeiten 
von bis zu 2,0 m/s, sie fließen grabengebunden nach Westen und in 
Richtung Norden ab. Höhere Wassertiefen sowie eine Ausdehnung 
der Überflutungsflächen sind bei intensiveren Starkniederschlägen 
möglich. 
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Nr. 07 – SGD Nord – Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 

 

 
Die Angaben zu Grundwasserschutz, Abfallwirtschaft und Bodenschutz wer-
den zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Kein Abwägungsbedarf. Kein Beschluss notwendig. 
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Nr. 07 – SGD Nord – Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 
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Nr. 07 – SGD Nord – Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 
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Nr. 08 – Amprion GmbH 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf.  
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Nr. 09 – Deutscher Wetterdienst 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf.  
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Nr. 10 – Landwirtschaftskammer RLP 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
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Nr. 11 – Direktion Landesarchäologie Außenstelle Koblenz 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf.  
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Nr. 11 – Direktion Landesarchäologie Außenstelle Koblenz 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 
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Nr. 12 – Energienetze Mittelrhein GmbH & Co.KG 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf.  
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Nr. 13 – Landesbetrieb Mobilität  

Eingabe Stellungnahme / Begründung 

 

 
Der Ortsgemeinderat Beulich nimmt die Anregungen des Landesbetriebs Mo-
bilität zur Kenntnis.  
 
Zur Klarstellung der Bauverbots- und Baubeschränkungszonen innerhalb 
des Geltungsbereichs wurden beide Linien mit einem Abstand von 20 m 
bzw. 40 m nachrichtlich in die Planurkunde übernommen.  
 
Die Begründung wird wie folgt ergänzt: 
 

5.4 Landesstraßenrechtliche Bauverbots- und Baubeschrän-
kungszonen 
Zur Landesstraße L 206 gilt im Abstand von 20 m zum Fahrbahn-
rand die Bauverbotszone gemäß § 22 Abs. 1 Landesstraßengesetz 
(LStrG). Sie ist in der Planurkunde nachrichtlich dargestellt. Dieser 
Bereich ist von Hochbauten sowie von Aufschüttungen und Abgra-
bungen größeren Umfangs freizuhalten.  
 
Im Abstand von 40 m zum Fahrbahnrand der L 206 gilt die Baube-
schränkungszone gemäß § 23 Abs. 1 und Abs. 3 LStrG. Die Errich-
tung, wesentliche Änderung oder wesentlich andersartige Nutzung 
von baulichen Anlagen bedürfen der Zustimmung der Straßenbau-
behörde LBM Bad Kreuznach. 

 
 
Es ist keine bauliche Änderung des Bereichs zwischen den vorhandenen Ge-
bäuden und der Landesstraße geplant. Bestehende Entwässerungsgräben 
und -einrichtungen, die die Landesstraße betreffen, bleiben unberührt. 
 
Bestehende Zufahrten von der Landesstraße zu den privaten Grundstücken 
werden nicht geändert. Eine Beantragung der Sondernutzungserlaubnis für  
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Nr. 13 – Landesbetrieb Mobilität 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 

 

 
die Nutzung der derzeitigen Zufahrten ist seitens des Grundstückseigentü-
mers vorgesehen. 

 
Die Gemeinde ist sich ihrer Verantwortung bewusst, im Rahmen des Bau-
leitplanverfahrens die schalltechnischen Beurteilungen zu erbringen. 
 

 
 
Der Ortsgemeinderat Beulich beschließt die Änderung der Planunterlagen 
wie folgt: 

 
Einstimmig Ja Nein Enthaltungen     
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Nr. 13 – Landesbetrieb Mobilität 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 
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Nr. 13 – Landesbetrieb Mobilität 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 
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Nr. 14 – Forstamt Kastellaun 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf.  
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Nr. 15 – Landesamt für Geologie und Bergbau 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 

 

 
Ortsgemeinderat Beulich nimmt die Anregungen des Landesamts für Geolo-
gie und Bergbau zur Kenntnis.  
 
Die textlichen Festsetzungen werden unter Hinweise wie folgt redaktionell er-
gänzt: 

 
Altbergbau 
Nach Auskunft des Landesamts für Geologie und Bergbau wird der 
Geltungsbereich vom bereits erloschenen Bergwerksfeld ‚Beulich‘ 
überdeckt. Es ist weder Altbergbau noch aktueller Bergbau dokumen-
tiert. 

 
Hinweise zum Geologiedatengesetz und die Kontaktmail zur Übermittlung 
von Daten sind bereits Bestandteil der Textlichen Festsetzungen.      
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. Kein Beschluss notwendig. 
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Nr. 15 – Landesamt für Geologie und Bergbau 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 
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Nr. 16 – DFS Deutsche Flugsicherung 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf.  
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Nr. 17 – Handwerkskammer Koblenz 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf.  
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Nr. 17 – Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

Eingabe Stellungnahme / Begründung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




